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1. Vorwort 
 
In unserem Kinderhaus sollen sich die uns anvertrauten Kinder sicher, wohl und willkommen 

fühlen. Jedes Kind hat bei uns die Möglichkeit, sich frei und seinen Interessen und Fähig-

keiten entsprechend selbst zu erleben. Wir bieten den Kindern einen sicheren Ort, an dem 

sie zu fröhlichen, kompetenten und sozialfähigen, jungen Menschen heranwachsen können. 

Mit Transparenz und Offenheit wollen wir das Ziel, ein Ort der Sicherheit und des Vertrauens 

für Kinder und deren Familien zu sein, erreichen. Wir geben jedem Einzelnen den Raum, 

die Zeit und die Empathie, die er zu seiner persönlichen Entwicklung braucht, ohne dabei 

die Gesamtgruppe aus den Augen zu verlieren. Dieses Schutzkonzept soll ein klarer Hand-

lungsleitfaden für alle Mitglieder der Regenbogenvillafamilie darstellen. Es benennt Risiken 

und definiert Verhaltensregeln für ein gerechtes und gewaltfreies Miteinander.  

2. Definitionen 
 

Für ein besseres Verständnis der Thematik werden an dieser Stelle einige relevante Begriff-

lichkeiten definiert. 

 

2.1 Grenzverletzung 
 

Eine Grenzverletzung beginnt dort, wo die persönliche Grenze eines anderen überschritten 

wird. Grenzverletzungen können im Rahmen des Betreuungs- und Versorgungsverhältnis-

ses, durch Frauen und Männer, durch Jugendliche oder durch gleichaltrige oder ältere Mäd-

chen oder Jungen stattfinden. Dies geschieht in der Regel unabsichtlich, zufällig und/oder 

unbewusst, z.B. durch überfürsorgliches Verhalten. Das betroffene Kind kann dieses jedoch 

als massive persönliche Grenzverletzung erleben. Die persönliche Sozialisierung sowie die 

subjektive Wahrnehmung der beteiligten Personen beeinflussen das individuelle Empfin-

den. 

Grenzverletzungen sind korrigierbar. Die kollegiale Achtsamkeit, das stetige Reflektieren 

des eigenen Handelns sind hierbei wichtige Barometer. 
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Folgende Grenzverletzungen sind nicht akzeptabel: 

• Missachtung des Rechtes auf Intimsphäre 

• Grenzüberschreitende Berührungen oder nicht ausreichend geschützter Raum z.B. 

bei pflegerischen Tätigkeiten 

• Zu große körperliche Nähe, insbesondere bei Einschlafsituationen (das Kind be-

stimmt den Bedarf nach Nähe) 

• Verwendung von Kosenamen oder verletzende Spitznamen 

• Austausch von Zärtlichkeiten 

• Grenzverletzende Kleidung und Komplimente bezüglich der sexuellen Attraktivität 

 

Der Körperkontakt zu Kindern geht immer vom Kind aus und ist grenzachtend sowie wert-

schätzend. 

 

2.2 Übergriffe 
 

Übergriffe hingegen geschehen nicht unabsichtlich. Eine bewusste Handlung oder Äuße-

rung liegt hier zu Grunde. Es fehlt der Respekt dem anderen gegenüber.  

Es kann zu Übergriffen aufgrund von persönlichem und/oder fachlichem Fehlverhalten kom-

men, die u.U. strafrechtliche Folgen haben können. 

 

2.2.1 Sexuelle Übergriffe 
 

Hier liegt ein Straftatbestand, der juristisch geahndet wird, vor. Beispiele: körperliche Ge-

walt, sexueller Missbrauch, Erpressung, Nötigung. 

Sexuelle Übergriffe geschehen nicht zufällig und unbewusst. Übergriffige Personen recht-

fertigen ihr Handeln oft damit, dass ihr Gegenüber die Handlungen provoziert hat bzw. damit 

einverstanden war, Andere es genauso machen oder es „normale“ Handlungen sind. 

Weitere Indizien für sexuelle Übergriffe: 

• Hinwegsetzen über den Widerstand von Opfern 

• Täter*innen setzen sich über Kritik von Dritten (Vorgesetzen, Kollegen*innen, Eltern) 

hinweg, missachten allgemeingültige Normen und Regeln. 

• Übergriffige Personen übernehmen in der Regel keine Verantwortung für ihr Handeln 

und werten Opfer und Kritiker ab. 
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Wir sind zum Wohle der uns anvertrauten Kinder gesetzlich dazu verpflichtet, entspre-

chende Maßnahmen einzuleiten, um jegliche Gewalt von den Kindern abzuwenden und das 

Kindeswohl zu schützen. 

 

2.2.2 Sexuelle Übergriffe unter Kindern 
 

Bei sexuellen Übergriffen unter Kindern wird von betroffenen und übergriffigen Kindern ge-

sprochen. Ein sexueller Übergriff liegt vor, wenn ein übergriffiges Kind seine Machtmittel 

ausnutzt, um seine sexuellen Interessen gegenüber anderen durchzusetzen, bzw. das be-

troffene Kind erduldet Handlungen oder macht unfreiwillig mit. Zu den betroffenen Kindern 

zählen meist Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen dem übergriffigen Kind unterlegen 

sind. Wenn ein übergriffiges Kind einen Geheimhaltungsdruck ausübt, kann dies ein Hinweis 

darauf sein, dass die Kinder wissen oder glauben, dass sie etwas Verbotenes tun.  

 

2.3 Sexualisierte Gewalt/Missbrauch 
 

Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an 

oder vor Mädchen und Jungen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, see-

lischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Der 

Täter*innen nutzt dabei seine Macht- bzw. Autoritätsposition aus. Sexueller Missbrauch ge-

schieht nicht aus Versehen, sondern ist eine vorsätzliche Grenzüberschreitung. Bei Kindern 

unter 14 Jahren ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie sexuellen Handlungen nicht 

zustimmen können. Somit handelt es sich um sexuelle Gewalt. Alle sexuellen Handlungen 

am Körper eines Kindes oder wenn sich der Erwachsene entsprechend anfassen lässt, fal-

len in die Kategorie des strafbaren sexuellen Missbrauchs. Es gibt auch Missbrauchshand-

lungen, die den Körper des Kindes nicht direkt einbeziehen, z.B. wenn jemand vor einem 

Kind masturbiert, sich exhibitioniert, gezielt pornografische Darstellungen zeigt. 

3. Risikoanalyse 
 

Um den uns anvertrauten Kindern den bestmöglichen Schutz gewährleisten zu können, ha-

ben wir verschiedene Alltagssituationen herausgearbeitet, die Täter*innen für Übergriffe 

nutzen könnten.  
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3.1 Räumliche Gefahrenzonen 
 

Alle Räumlichkeiten der Einrichtung, die schwer einsehbar sind oder für Kinder eine poten-

zielle Gefahr bergen, zählen zu den räumlichen Gefahrenzonen. Hierzu zählen: 

• Garten 
• Aufzug 
• Großküche 
• Büro 
• Nebengebäude (Heizungs- und Elektroraum) 
• Kinderbäder (Smaragdgruppe – kein Sichtfenster), Personal- und Besuchertoilette 
• Schlafräume 
• Alle Räume ohne Sichtfenster in den Türen (Team-, Lager-, Hauswirtschafts- und 

Besprechungszimmer; Neben- und Zwischenräume zwischen den Gruppenräumen; 
Nebenraum im Kindergarten, Hortbüro)  

• Werkraum (dieser wird auch für Vorschule, Hausaufgaben oder von Therapeuten ge-
nutzt), insbesondere der kleine Durchgang zum Schlafraum der Saphirgruppe. 

 
Rückzugsmöglichkeiten (Kuschelecken oder -höhlen) oder die zweite Spielebene stellen 
ebenso ein Risiko für Kinder dar. 
 
Folgende Regelungen für die o.g. Räume/Orte minimieren dieses Risiko: 
 

• Die Eingangstür und die Gartentore sind immer geschlossen bzw. abgeschlossen. 
• Die Türen zu den Kinderbädern sind unter Beachtung der persönlichen Intimsphäre 

offen bzw. angelehnt, wenn keine Sichtfenster vorhanden sind.  
• Wenn sich eine pädagogische Bezugsperson alleine mit einem Kind in einem Raum 

aufhält, ist die Tür immer geöffnet. 
• Schlecht einsehbare Räumlichkeiten/Orte/Garten werden regelmäßig durch die Pä-

dagogen*innen gesichtet. 
• Die Türen der Räume, in denen die Kinder spielen, bleiben offen stehen. 
• Pädagogen*innen nehmen keine Kinder mit auf die Erwachsenentoilette, in Lager-, 

Hauswirtschafts- und Technikräume. 
• Räume mit Türen ohne Sichtfenster sind generell offen bzw. maximal angelehnt.  

 

3.2 Situationsbedingte Risikofaktoren 
 

Alle Geschehnisse und Handlungen, die während des Kitaalltages auftreten können und für 

Kinder ein potentielles Risiko bergen, zählen zu den situationsbedingten Risikofaktoren. 

Nachfolgende Regelungen sollen diese minimieren: 
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3.2.1 Eingewöhnung 
 

• Es findet ein Aufnahmegespräch mit den Eltern über das Kind statt. 
• Den neuen Eltern werden unsere Regeln erklärt (z.B., dass sie sich ausschließlich 

um ihr eigenes Kind kümmern, dass sie das Kinderbad und den Schlafraum nur nut-
zen können, wenn keine anderen Kinder anwesend sind). Die Hausordnung wird 
ihnen digital ausgehändigt. 

• Die (Bestands-)Kinder und Eltern der Gruppe werden über die Eingewöhnung infor-
miert.  

• Die Dauer der Eingewöhnung richtet sich nach dem Kind und seinen individuellen 
Bedürfnissen sowie seiner bisherigen persönlichen Lebenserfahrung.  

• Schrittweise übernehmen die Pädagogen*innen immer mehr die Unterstützung (z.B. 
Wickeln, Füttern, An- und Ausziehen etc.) des Kindes, sodass sich die Eltern im Ge-
genzug zurückziehen können. Das Kind gibt das Tempo vor. 

• Die Trennung erfolgt, wenn das Kind hierfür Signale zeigt. 
• Es gibt Eingewöhnungsbroschüren für Krippe/ Kiga 

 

3.2.2 Wickelsituation, Toilettengang, Hygiene  
 

• Pflegerische Unterstützung der Kinder ist immer altersentsprechend und erfolgt nur 
mit dem Einverständnis des Kindes. Das Kind gibt das Tempo der Sauberkeitsent-
wicklung vor. 

• Neue Kolleg*innen übernehmen erst nach der Einarbeitungszeit Hygienemaßnah-
men, wie z.B. Wickeln, An- und Umziehen. 

• Dazu gehört auch, dass eine Ankündigung erfolgt, wenn ein/e Kollege*in mit einem 
Kind zum Wickeln geht. Des Weiteren bleibt beim Wickeln stets die Badtür (ohne 
Sichtfenster) offen bzw. angelehnt.  

• Das Kind kann aus den anwesenden Pädagogen*innen eine Person auswählen, die 
es wickeln soll bzw. beim Toilettengang unterstützt. Praktikanten, Aushilfen, Eltern 
(Ausnahme: die eigenen Kinder) übernehmen keine pflegerischen Maßnahmen. Bei 
FSJ-Praktikant*innen ist das Wickeln nach gewissenhafter Einarbeitung und persön-
licher Eignung nach Absprache möglich.  

• Wenn ein Kind auf die Toilette geht oder gewickelt wird, sind keine anderen Eltern 
oder Besucher im Waschraum. Die Privatsphäre wird geachtet. Im Kindergarten wird 
die Kabinentür zur Toilette geschlossen. Hortkinder können diese abschließen. 

• Die Waschräume der Hortkinder sind nach Mädchen und Jungen getrennt. 
• Fieber wird ausschließlich an der Stirn gemessen. 
• Die Handlungsschritte beim Wickeln bzw.  die Unterstützung beim Toilettengang wer-

den sprachlich begleitet, sodass das Kind weiß, was gerade gemacht wird (z.B. „Ich 
putze dir jetzt den Popo ab“) 
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3.2.3 Essenssituationen 
 

• Die Kinder entscheiden selbst, wieviel und was sie essen möchten. Sie werden nicht 
zum Essen gezwungen. 

• Die Kinder schöpfen sich selbst das Essen auf den Teller. Bei Bedarf oder auf 
Wunsch des Kindes wird Hilfe angeboten. 

• Die Kinder müssen nicht aufessen.  
• Sollte einmal zu viel Essen geschöpft worden sein, wird ein Kompromiss gesucht 

(z.B. morgen wird zusammen geschöpft, kleinere Mengen und dafür nachnehmen). 
• Essen wird nicht als Belohnung oder Strafe eingesetzt (z.B. Nachspeise verweigert). 
• Gefüttert wird nur als altersentsprechende Motivation. 
• Bei Allergien, die schwerwiegende Reaktionen hervorrufen können, z.B. Gluten- und 

Nussallergie gilt: Mitgebrachtes Essen von anderen Eltern (z.B. bei Geburtstagen) 
geben wir nur nach schriftlicher Erlaubnis aus (Erlaubnis über die App Kikom reicht).  

 

3.2.4 Schlafens- und Ruhesituationen 
 

• Jedes Kind hat seinen eigenen Schlaf-/Ruheplatz. 
• Die Kinder schlafen in ihrem Bett/Matratze/Decke ein. Nur zum Erlernen der Schlafsi-

tuation kann in Ausnahmen das Kind zum Einschlafen im Arm gehalten werden. 
• Die Kinder bekommen, wenn sie dies möchten, beruhigende Unterstützung beim Ein-

schlafen (z.B. Hand halten, Rücken/Kopf streicheln – die Hände sind dabei nicht un-
ter der Decke, sondern sichtbar).  

• Die Pädagogen*innen liegen nicht auf der Matratze der Kinder. 
• Die Schlafenszeit wird mit Babyphone und regelmäßigen Sichtkontrollen durch die 

Pädagogen*innen begleitet. 
• Die Kinder werden nicht aktiv geweckt. 

 

3.2.5 Bring- und Abholsituationen 
 

• Während der Bring- und Abholsituation ist die Eingangstür selbstständig zu öffnen. 
• Während der pädagogischen Kernzeit wird die Eingangstür nur nach Rücksprache 

geöffnet. 
• Grundsätzlich müssen sich alle einrichtungsfremden Personen (auch Handwerker) 

bei der Einrichtungsleitung oder dem pädagogischen Personal anmelden. 
• Die Kinder werden persönlich an das pädagogische Personal übergeben und wieder 

abgeholt. 
• Die Kinder werden grundsätzlich von den Erziehungsberechtigten abgeholt. Wenn 

diese das Abholen einer dritten Person übertragen, muss dies immer schriftlich erfol-
gen. Zur Prüfung der Legitimation müssen die bevollmächtigten Personen einen amt-
lichen Lichtbildausweis vorlegen. Sollten das pädagogische Personal ein Elternteil 
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noch nicht kennen, wird auch in diesem Fall die Legitimation mittels eines Lichtbild-
ausweises geprüft. Die bevollmächtigte Person muss mindestens 14 Jahre alt sein. 

• Hortkinder dürfen, sofern die Erziehungsberechtigten ihr schriftliches Einverständnis 
gegeben haben, den Hort allein verlassen. 

• Kinder werden nicht über den Gartenzaun gehoben. 
• Pädagogen*innen achten darauf, dass durch das Bringen und Abholen der Gruppen-

alltag nicht gestört wird (z.B. Morgenkreis, Essenszeiten, Hausaufgabenzeit) und die 
Intimsphäre der Gruppe/des Einzelnen gewahrt bleibt (z.B. Umziehsituation vor und 
nach der Schlafenszeit). 

• Wenn die Pädagogen*innen den Eindruck haben, dass die abholende Person alko-
holisiert oder unter anderen sinnesbeeinträchtigenden Substanzen steht, geben wir 
das Kind nicht mit. 

 

3.2.6 Konflikte unter Kindern 
 

• Wir ermutigen die Kinder ihre Konflikte selbst zu lösen. 
• Wenn die Kinder Unterstützung bei der Konfliktbewältigung benötigen, wird bei einer 

unklaren Konfliktsituation auch die vorangegangene Situation erfragt und berücksich-
tigt. 

• Es gibt keinen Sündenbock. 
• Das Konfliktmanagement findet altersentsprechend und situationsorientiert statt. 

 

3.2.7 Pädagogische Auszeiten 
 

• Pädagogisch angewandte Auszeiten sind stets altersentsprechend. 
• Die Kinder werden während einer pädagogisch notwendigen Auszeit stets begleitet 

und nicht isoliert. 
• Die Eltern werden über die pädagogisch notwendige Auszeit informiert. 

 

3.2.8 Aufenthalt im Garten 
 

• Der Garten wird täglich auf seine Sicherheit überprüft (Sichtkontrolle). 
• Die Dachterrasse wird vor der Benutzung auf ihre Sicherheit überprüft (Sichtkon-

trolle). 
• Fremde Personen, die am Gartenzaun stehen, werden angesprochen. 
• Am Gartenzaun sind Schilder „Fotografieren verboten“ angebracht. 
• Das pädagogische Personal verteilt sich so im Garten, dass die Aufsichtspflicht in 

allen Bereichen gewährleistet ist. 
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• Vorschul- und Hortkinder dürfen ohne Aufsicht im Garten spielen. Das pädagogische 
Personal hat im Vorfeld die Regeln mit den Kindern besprochen und führt regelmäßig 
Sichtkontrollen durch. 

• Die Rückzugsmöglichkeiten (Büsche, Tippi, Gartenhäuschen) werden in regelmäßi-
gen Abständen kontrolliert.   

• Beim Planschen/Wasserspielen sind die Kinder nicht nackt. Die Badekleidung ist al-
tersentsprechend. Mädchen, die noch keinen Brustansatz haben, dürfen, müssen 
aber nicht, ihre Brust bedecken (diese Entscheidung obliegt dem Mädchen und des-
sen Eltern). 

• Das Planschbecken ist bei fehlender Beaufsichtigung so abgedeckt, dass kein Kind 
hineinfallen kann. Das Wasser wird täglich gewechselt. 
 

3.2.9 Ausflüge 
 

• Die Einrichtungsleitung wird immer informiert, wenn eine Gruppe die Einrichtung ver-
lässt. 

• Die Krippen- und Kindergartenkinder tragen eine Warnweste mit einer Notfallnum-
mer. 

• Die Pädagogen*innen achten darauf, dass die Kinder nicht von fremden Personen 
angesprochen oder fotografiert werden. 

• Mögliche Unterstützung erhalten die Kinder ausschließlich von den Pädagogen*in-
nen und nicht von Außenstehenden.  

• Krippen- und Kindergartenkinder werden immer auf die Toilette begleitet. Die Intim-
sphäre wird stets geachtet. Hortkinder können ohne Begleitung auf Toilette gehen. 
Das pädagogische Personal ist in der Nähe der Toilette, sodass eine mögliche Hilfe-
stellung jederzeit gewährleistet ist. 

• Ausflüge mit den öffentlichen Verkehrsmitteln werden den Eltern im Vorfeld schriftlich 
mitgeteilt und ggf. das schriftliche Einverständnis eingeholt. 

 

3.2.10 Krankheiten 
 

Wir verabreichen keine Medikamente (auch keine homöopathische) und keine Wundschutz-
salben mit dem Wirkstoff „Nystatin“. Ausnahme: Notfallmedikamente, sofern diese von ei-
nem Arzt verordnet wurden und die Eltern ihr Einverständnis dazu geben.  Desweitern ver-
abreichen wir keine Hustenbonbons, Nahrungsergänzungsmittel etc. 

Wir berücksichtigen Allergien/Unverträglichkeiten von Kindern – s. Punkt 3.2.3 

Ansonsten gelten die Regelungen der Hausordnung und der pädagogischen Konzeption.  
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3.3 Nähe und Distanz 
 

Jeder Mensch hat das natürliche Bedürfnis nach körperlicher Nähe zu anderen Menschen. 
Dabei ist es wichtig, dass die Art und Weise dieses Kontaktes von beiden Seiten gleicher-
maßen gewollt ist, sowie der Situation und den Beteiligten entsprechend ausfällt. Ein ebenso 
wichtiger Faktor ist in diesem Zusammenhang, dass kein Macht- und/oder Abhängigkeits-
verhältnis ausgenutzt werden darf.  

In unserem Kinderhaus treffen jeden Tag die unterschiedlichsten Personengruppen (Päda-
gogen*innen, Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde der Kinder, Handwerker, Praktikan-
ten*innen und Besucher) aufeinander. Die Regelungen bzgl. angemessener Verhaltenswei-
sen in Bezug auf Nähe und Distanz dieser unterschiedlichen Personen werden nachfolgend 
klar regelt. 

 

3.3.1 Nähe und Distanz im Umgang zwischen Kindern und dem pä-
dagogischen Personal 

 

In unserem Kinderhaus erleben die Kinder die Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Anerken-
nung, die ihnen Sicherheit und Vertrauen gibt. Hierzu gehört u.U. auch ein körperlicher Kon-
takt. Je jünger die Kinder sind, desto größer ist i.d.R. ihr Bedürfnis nach körperlichem Kon-
takt. Dieses Bedürfnis nimmt i.d.R. mit dem Älterwerden der Kinder stetig ab. 

In der Arbeit mit Kindern ist der körperliche Kontakt zwischen Kindern und Betreuer*innen 
unumgänglich. Die Kinder fordern im täglichen Zusammensein mit den Pädagogen*innen, 
ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend, körperliche und emotionale Zuwendung 
und Geborgenheit ein. Dies ist für die Entwicklung der Kinder als auch für die vertrauens-
volle Beziehungsgestaltung zu den pädagogischen Bezugspersonen essenziell. Der res-
pektvolle und empathische Umgang mit den Kindern vermittelt ihnen, dass Erwachsene 
Verantwortung für ihren Schutz und ihre Sicherheit übernehmen. Diese vertrauensvolle Be-
ziehungsarbeit, die von Interesse und Offenheit geprägt ist, ist die Grundlage dafür, dass 
sich Kinder in Situationen, in denen sie sich unwohl oder bedrängt fühlen, an die Pädago-
gen*innen wenden. Für das pädagogische Personal gelten folgende Grundsätze:   

• Wir sprechen und begegnen den Kindern freundlich, respektvoll, gewaltfrei, achtsam, 
wertschätzend, altersentsprechend und dem Kind zugewandt. 

• Wir sprechen die Kinder mit ihrem Vornamen an. Es werden keine Spitznamen ver-
wendet, außer der Spitzname geht von den Eltern aus und das Kind möchte auch so 
angesprochen werden.  

• Wir behandeln alle Kinder gleich - es gibt keine Bevorzugung oder Ausgrenzung. 
• Wir verwenden keine sexualisierte Sprache und Schimpfwörter. 
• Wir achten und respektieren die individuellen Grenzen und Bedürfnisse des Einzel-

nen. 
• Ein „Nein“ wird gegenseitig akzeptiert. 
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• Wir achten und gewähren das individuelle Bedürfnis nach Nähe und Distanz des Ein-
zelnen, insbesondere das individuelle Grenzempfinden und Schamgefühl. 

• Das Bedürfnis nach Nähe und Körperkontakt geht immer vom Kind aus und wird in 
einer dem Alter und der Situation angemessenen Weise beantwortet.  

• Wir küssen keine Kinder. Der Begriff „Liebe“ ist in der Beziehung zu den Kindern 
tabu. 

• Wir gehen offen und unbefangen, dem Alter der Kinder entsprechend, mit Fragen zur 
Sexualität um.  

• Wir ermutigen die Kinder, mit ihren Anliegen zu uns zu kommen. Wir nehmen Prob-
leme und Sorgen immer ernst und suchen (altersentsprechend, gemeinsam) nach 
geeigneter Unterstützung.  

• Wir respektieren die Meinung, den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller Kinder. 
• Wir unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung zu Selbstbewusstsein, Selbstwert 

und der Fähigkeit zur Selbstbestimmung. 
• Wir grenzen keine Kinder aus und werten sie nicht ab. 
• Wir haben keine „Geheimnisse“ mit den Kindern. Wenn wir etwas vorbeireiten etc., 

dass noch nicht an Andere weitergegeben werden soll, sprechen wir von einer „Über-
raschung“. Da es hier immer eine „Auflösung/Offenbarung“ gibt. 

• Private Kontakte zu den Familien aus unserem Kinderhaus sind möglichst zu vermei-
den (Ausnahme: Der Kontakt hat vor Betreuungsbeginn schon bestanden). 

• Es wird kein einzelnes Kind beschenkt, um einer möglichen Bestechung entgegen-
zutreten. Auch Geschenke an einzelne Mitarbeiter*innen dürfen nicht angenommen 
werden. Geschenke für das gesamte Team dürfen angenommen werden.  

 

3.3.2 Nähe und Distanz der Kinder untereinander 
 

Im alltäglichen Beisammensein von Kindern können altersentsprechende Grenzverletzun-
gen und übergriffiges oder distanzloses Verhalten unter den Kindern auftreten. Deswegen 
ist es sehr wichtig, dass solch ein Verhalten durch die Pädagogen*innen beobachtet wird 
und den Kindern ein korrektes Handeln gezeigt und vorgelebt wird. Nachfolgende Aufzäh-
lungen geben den Pädagogen*innen eine Orientierung für ihr Handeln: 

• Wir achten darauf, dass die Kinder gegenseitig ihre Grenzen wahren. 
• Wir achten darauf, dass kein Kind gemobbt, ausgegrenzt, bloßgestellt oder beleidigt 

wird. 
• Wir achten darauf, dass ein respektvoller Umgang eingehalten wird, z.B. Einhaltung 

von Gesprächsregeln. 
• Die Kinder wählen ihre Spielpartner selbst – dabei wird eine bewusste Ausgrenzung 

vermieden. 
• Die Kinder bestimmen ihr Nähe- und Distanzverhältnis untereinander, im gegenseiti-

gen Einverständnis, selbst. 
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• Wir achten darauf, dass die Grenzen und Bedürfnisse der anderen Gruppenmitglie-
der geachtet werden. 

• Wir achten darauf, dass die Gruppenregeln eingehalten werden, auch wenn dadurch 
ein persönliches Bedürfnis „hintenanstehen“ muss. 

• Wir achten darauf, dass kein Alters- und /oder Machtvorteil (Ältere gegen Jüngere, 
Stärkere gegen Schwächere) ausgenutzt wird. 

• Wir achten darauf, dass ein „Nein“ gegenseitig akzeptiert wird. 
• Wir helfen den Kindern, eine konstruktive Streit- und Gesprächskultur zu lernen und 

zu entwickeln. 
• Wir achten darauf, dass sich die Kinder nicht untereinander bewusst verletzen (bei-

ßen, kratzen, hauen/schlagen). 
• Wir helfen den Kindern, zu lernen, Konflikte altersentsprechend selbstständig zu lö-

sen. Das pädagogische Personal beobachtet bewusst und greift nur ein, wenn der 
Streit nicht unter den Kindern gelöst werden kann. 

• Altersentsprechende Doktorspiele und Selbstbefriedigung, kindliche Rollenspiele zur 
Körpererkundung, sind im geschützten Raum möglich. Die Pädagogen*innen be-
obachten dies und begleiten diese bei Bedarf sprachlich.  
Folgendes ist uns bei Doktorspielen wichtig:  
Die beteiligten Kinder haben einen ungefähr gleichen Entwicklungsstand, sodass es 
zu keinem einseitigen Macht- bzw. Abhängigkeitsverhältnis kommen kann. Einführen 
von Gegenständen in Körperöffnungen ist nicht erlaubt. Es geschieht nichts gegen 
den Willen eines Beteiligten. Dem pädagogischen Personal ist bewusst, dass Kinder 
bei Doktorspielen gerne unbeaufsichtigt sind und eine ständige Überwachung weder 
möglich noch erstrebenswert ist. Daher werden mit den Kindern regelmäßig Spielre-
geln vereinbart und wiederholt. Den Kindern wird aufgezeigt, wie sie dieses Spiel 
beenden oder sich Hilfe holen können. Erwachsene nehmen unter keinen Umstän-
den an Doktorspielen teil. Sie sorgen lediglich dafür, dass keine Grenzverletzungen 
unter den Kindern stattfinden. 
Wir informieren die Eltern über evtl. Doktorspiele in einem Vieraugengespräch. Wir 
behalten ebenfalls kulturelle Hintergründe der einzelnen Familien im Auge. 

 

3.3.3 Nähe und Distanz zwischen Erwachsenen (Eltern, Abholbe-
rechtigte und einrichtungsfremde Personen) und nicht eigenen 
Kindern 

 

In unserem Kinderhaus halten sich täglich viele Erwachsene (Eltern, Abholberechtigte, ein-
richtungsfremde Personen) auf. In der Regel stehen diese Personen nur in Bezug zu ein bis 
zwei Kindern oder aber auch zu keinem Kind. Da sich diese Personen überwiegend im lau-
fenden Alltag (z.B. zum Bringen/Abholen, zum Liefern, für handwerkliche Tätigkeiten) in un-
serer Gemeinschaftseinrichtung aufhalten, ist ein Kontakt zu den Kindern unvermeidlich. 
Um die uns anvertrauten Kinder auch hier zu schützen, haben wir nachfolgende Regelungen 
festgelegt: 
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• Einrichtungsfremde Personen werden begrüßt und nach dem Grund ihrer Anwesen-
heit gefragt. Sie halten sich nicht allein in der Einrichtung auf, sondern werden von 
einem Pädagogen*in begleitet. 

• Wir achten auf die Distanzwahrung von Eltern gegenüber „fremden“ Kindern (z.B. 
keine Hilfe beim Umziehen). 

• Eltern und Besucher betreten die Sanitärräume in der Krippe nur nach Absprache 
mit dem pädagogischen Personal und wenn keine fremden Kinder sich dort aufhal-
ten. Im Kiga und Hort betreten Eltern und Besucher*innen die Sanitärräume der Kin-
der nicht.  

• Wir achten darauf, dass kein körperlicher Kontakt zu den Kindern stattfindet (z.B. 
über den Kopf streicheln, auf den Schoß nehmen). 

• Wir achten darauf, dass die Kinder nicht mit Kosenamen angesprochen werden, z.B. 
meine Süße, Schatz usw.).  

• Wir achten darauf, dass die Kinder nicht reglementiert werden. 
• Wir achten darauf, dass der Gruppenalltag nicht gestört wird (z.B. Morgenkreis, Mahl-

zeiten, Hausaufgaben). 
• Wir achten darauf, dass keine Fotos und Videos (auch Videoanrufe) von Personen 

in der Einrichtung und auf dem Außengelände – gilt auch bei Festen – gemacht wer-
den.  

4. Sonstige Präventivmaßnahmen 
 

4.1 Kinderrechte  
 

Die körperliche und seelische Unversehrtheit der uns anvertrauten Kinder, ist nicht nur unser 
persönliches Anliegen, sondern die Kinder haben darauf ein Recht, da sie Träger von eige-
nen Rechten sind.  

Die Rechte der Kinder sind u.a. hier verankert:  

• Bundeskinderschutzgesetz (2012) 
• SGB VIII § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (www.gesetze-im-inter-

net.de/sgb_8/__8a.html) 
• SGB VIII § 8b fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen (www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html) 
• SGB VII § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung (www.gesetze-im-inter-

net.de/sgb_8/__45.html) 
• SGB VIII § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen (www.ge-

setze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html) 
 

Kinder benötigen eigene und speziell auf ihre Lebensphase zugeschnittene Rechte. Es ist 
der Auftrag der Erwachsenen, Kinder zu befähigen, ihre Rechte wahrzunehmen. Kinder 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__45.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__45.html
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sollen ihre Rechte altersentsprechend kennenlernen. So werden sie zu kompetenten Men-
schen, die Recht und Unrecht erkennen und einordnen können. Grundlage ist die UN-Kin-
derrechtskonvention. (www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinder-
rechtskonvention)  

Nachfolgende Kinderrechte sind uns besonders wichtig: 

• Artikel 2: Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot 
• Artikel 3: Wohl des Kindes 
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens 
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit 
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Ehre 
• Artikel 19: Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung 
• Artikel 28: Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung 
• Artikel 29: Bildungsziele; Bildungseinrichtungen 

 

4.2 Partizipation – Stärkung der Kinderrechte 
 

Kinder haben das Recht, bei allen sie betreffenden Angelegenheiten und Entscheidungen, 
altersentsprechend beteiligt zu werden. Dies ist das Demokratie- und Partizipationsver-
ständnis der AWO. Es ist in deren Leitsätzen verankert. Gesetzlich ist das Recht und die 
Verpflichtung auf Partizipation in der Kita in der UN-Kinderrechtskonvention, SGB VIII (§8 
und §45, Abs. 2 Nr.3) und im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan festgelegt. 

Es ist erwiesen, dass es für Kinder ein Schutzfaktor ist, wenn sie regelmäßig erleben, dass 
ihre Meinung ernstgenommen wird und sie an Entscheidungen beteiligt werden. Ein Mit-
spracherecht z.B. bei der Festlegung von Regeln und Rahmenbedingungen erhöht deutlich 
die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich im Gruppenalltag auch daran zu halten. Kinder lernen, 
sich für ihre Rechte und für die von anderen einzusetzen. Eine generelle Kultur des An- und 
Mitsprechens erleichtert es, den Kindern ggf. über eine Grenzverletzung, einen Übergriff 
oder einen Missbrauch/sexuelle Gewalt zu sprechen/sich Hilfe zu holen.  

So setzen wir Partizipation altersentsprechend im Kitaalltag um:  

• Bei Entscheidungen (z.B. Projektthemen, Ausflügen) die eine Gruppe/einen Betreu-
ungsbereich betreffen, haben im Rahmen einer Kinderkonferenz die Möglichkeit, 
Vorschläge zu machen und im Anschluss darüber abzustimmen. 

• Wir beziehen die Kinder bei der Entscheidung von Gruppenaktivitäten mit ein (z.B. 
was wollen wir heute machen? Raumgestaltung, Ferienprogramm) 

• Wir befragen die Kinder zum Speiseplan. Hat es dir geschmeckt? (z.B. Was möchtest 
du mal wieder essen?) 

• Die Teilnahme an den pädagogischen Angeboten und Projekten ist freiwillig. 
• Zu Beginn des neuen Betreuungsjahres werden zwei Hortsprecher gewählt. Diese 

haben ähnliche Aufgaben wie die Klassensprecher in der Schule. 

http://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
http://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
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• Im Hort gibt es die „Frust- und Freudebox“. Hier können Kinder ihre Meinung schrift-
lich und wenn gewünscht anonym äußern. 

• Einmal im Jahr haben die Hortkinder die Möglichkeit, sich an einer „Kinderumfrage“ 
zu beteiligen (ähnlich einer jährlichen Elternbefragung) 

Weitere Beispiele, wie wir Partizipation im Betreuungsalltag umsetzen, sind unter Punkt 
3.2 situationsbedingte Risikofaktoren dieses Kinderschutzkonzeptes festgehalten.  

 

4.3 Beschwerdemanagement 
 

Für die Verbesserung und den Erhalt der pädagogischen Arbeit und der Qualität im Allge-
meinen sind Beschwerden wichtige Informationsquellen, die uns helfen können, Schwach-
stellen oder Fehler sichtbar zu machen. Deshalb sind wir gleichermaßen offen, sowohl für 
positives als auch negatives Feedback.  

Es ist uns ein großes Anliegen, die Situation möglichst mit den betroffenen Personen direkt 
zu klären. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es optional folgende Beschwerdereihenfolge: 
Gruppenkollege*in, Bereichsleitung/Stellvertretung, Hausleitung, Träger. Gerne steht auch 
unser Elternbeirat unterstützend und vermittelnd zur Seite.  

Wird eine Beschwerde gegenüber dem pädagogischen Personal/Elternberat/Träger geäu-
ßert, wird diese ernst genommen und bedarf stets einer Klärung. Sollte es die Situation nicht 
ermöglichen, dass ein sofortiges Gespräch stattfinden kann, z.B. Kinder in der Nähe oder 
ein zu kurzes Zeitfenster, wird gemeinsam nach einem Termin für ein klärendes Gespräch 
gesucht, in dem die Gruppenleitung der betreffenden Familie dabei ist und eine Kollegin, 
ggf. die Leitung. Wir legen großen Wert auf offene Worte, um Missverständnisse aus dem 
Weg zu räumen. Sollte das Problem/die Beschwerde seitens der Eltern immer noch beste-
hen, wird nach konkreten Lösungen gesucht, die für beide Seiten (Eltern und Einrichtung) 
tragbar sind und trotzdem eine Gleichbehandlung aller anderen Kinder/Familien sicherstellt. 
Solche Gespräche werden stets schriftlich festgehalten und in der Akte des betreffenden 
Kindes abgelegt, damit alle Mitarbeiter*innen die Beschwerde auch zu einem späteren Zeit-
punkt noch nachvollziehen können. Ggf. kann nach ein paar Wochen noch einmal überprüft 
werden, ob die Beschwerde erfolgreich geklärt werden konnte oder ob nachgebessert wer-
den muss. Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten bleibt dabei zu jedem Zeitpunkt 
wertschätzend und sachlich.  

Es gibt auch immer die Möglichkeit, einen Vermittler (z.B. unsere Fachbereichsleitung, El-
ternbeirat) als neutrale, vermittelnde Instanz zur Klärung einer Beschwerde hinzuzuziehen. 

Sollte eine Beschwerde ungerechtfertigt sein oder auf einem Missverständnis beruhen, wird 
auch diese ernst genommen und geklärt. Wir nutzen Beschwerden, um unser pädagogi-
sches Handeln zu reflektieren, optimieren und ggf. anzupassen.  
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Beschwerdemanagement für Kinder 

Auch für Kinder ist es wichtig, dass sie in jeder Entwicklungsphase ernst genommen werden 
und ihren Unmut äußern können, ob durch Mimik, Gestik oder verbal. Im pädagogischen 
Alltag gilt es, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Sichtweise zu erkennen, zu respektieren und 
in das pädagogische Handeln einfließen zu lassen. Oftmals kann eine kleine Veränderung 
die Unmutsäußerungen verstummen lassen. Das pädagogische Personal achtet dabei auf 
die Balance zwischen den Bedürfnissen des Einzelnen und den Notwendigkeiten des All-
tags.  

 

4.4 Verhaltenskodex 
 

Das pädagogische Personal kennt und arbeitet nach dem Verhaltenskodex des AWO Kreis-
verband München-Land e.V., sowie der einrichtungsspezifischen Ergänzungen inklusive 
Hinweis auf potenzielle Risikosituationen das Kinderhaus Regenbogenvilla betreffend (s. 
Anhang am Ende des Schutzkonzeptes). Bereits während des Vorstellungsgespräches wird 
auf den Verhaltenskodex zum Schutz der Kinder hingewiesen. Darüber hinaus gelten für 
alle Mitarbeiter*innen der Regenbogenvilla die Punkte der Hausordnung, die im Rahmen 
dessen erarbeitet wurden. Praktikanten*innen, Fachdienste und sonstige Personen, die ei-
genständig ein Angebot für die Kinder in der Regenbogenvilla anbieten, werden in den Ver-
haltenskodex eingewiesen und müssen sich an die darin festgehaltenen Verhaltensregeln 
halten.  

Unser pädagogisches Personal, hauswirtschaftliche Mitarbeiter, regelmäßige Aushil-
fen/Praktikanten, Therapeuten etc. müssen vor Arbeitsbeginn und in regelmäßigen Abstän-
den ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Schülerpraktikanten*innen etc. 
werden durch die Leitung vor Praktikumsbeginn belehrt. Ebenso bestehen wir bei unseren 
Lieferanten (z.B. Caterer) darauf, dass dieser sein Personal der gleichen Überprüfung/Be-
lehrung unterzieht. 

 

4.5 Fortbildung, Fachberatung, Supervision 
 

Als Kinderhaus kommt uns eine besondere Verantwortung bzgl. der Wahrnehmung des ge-
setzlichen Schutzauftrages zu. Um diese wichtige, sensible und komplexe Aufgabe profes-
sionell und gewissenhaft erfüllen zu können, ist es uns wichtig, unser fachliches Wissen 
stetig zu erweitern, sowie zu reflektieren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

• Wöchentliche, bereichsinterne Teamsitzungen 
• In regelmäßigen Abständen Großteamsitzungen 
• Kollegiale Fallberatung 
• Fortbildungen und Inhouse Schulungen 
• Supervision 
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• Mitarbeitergespräche 
• Leitfaden (in Form einer Mappe für alle neuen Mitarbeiter*innen) 

Der Schutz der Kinder beginnt bereits präventiv beim ersten Vorstellungsgespräch, wobei 
das Thema an die potenziellen Mitarbeiter*innen herangetragen wird. Kinderschutz, vor al-
lem der Schutz vor sexuellem Missbrauch, wird thematisiert und gerade auch in der Einar-
beitungsphase besonders hervorgehoben. Zu den präventiven Maßnahmen zählen auch, 
dass Kolleg*innen gegenseitig aufeinander achten und auf mögliches Fehlverhalten hinwei-
sen. Bei Bedarf werden konkrete Situationen direkt angesprochen und im Team reflektiert. 
Fallberatungen werden ebenso regelmäßig in den jeweiligen Teamsitzungen besprochen 
und Mitarbeiter*innen kollegial beraten. Jederzeit kann auch die Fachbereichsleitung hinzu-
gezogen werden. Prävention beinhaltet ebenso regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, in 
denen das vorhandene Wissen wiederholt und vertieft werden kann.  

 

4.6 Vorgehensweise im Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung 
 

In der täglichen Arbeit lernen wir die uns anvertrauten Kinder schnell sehr gut kennen. Die 
Pädagogen*innen können daher das Verhalten der Kinder sowie ihre Stimmungslagen gut 
einschätzen. Veränderungen fallen relativ schnell auf. Meist ist eine profane Ursache Grund 
für eine Verhaltensveränderung, wie z.B., dass ein Kind schlecht geschlafen hat oder etwas 
„ausbrütet“. Sollte so ein Grund ausgeschlossen werden können, ist im Einzelfall zu prüfen, 
ob eine mögliche Kindeswohlgefährdung vorliegt. Hierzu gibt es einen detaillierten Ablauf-
plan. Dieser ist in unserer internen Datenbank hinterlegt. Alle Mitarbeiter*innen wissen, wie 
sie darauf zugreifen können. 

Sollte ein Kind körperliche Merkmale oder entsprechende Äußerung (verbal, per Körper-
sprache z.B. ablehnendes Verhalten einer Person gegenüber, via Zeichnung etc.) einer 
möglichen Misshandlung aufzeigen, wird ebenso verfahren. 

 

Erläuterungen zu den Schritten des Ablaufverfahrens „Gewährleistung des Schutz-
auftrages von Kitas bei Kinderwohlgefährdung“ 

Gesetzlicher Auftrag:  

gemäß Bundeskinderschutzgesetz (von 2012)  Gesetz zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz (KKG) und Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch § 8 a und § 8 
b 

Art. 9 a BayKiBiG Kinderschutz 

Definition: Von Kindeswohlgefährdung wird gesprochen, wenn das Kind in seiner körperli-
chen, geistigen oder seelischen Entwicklung andauernd stark beeinträchtigt ist und die El-
tern nicht gewillt oder in der Lage sind, dies zu beheben.  
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Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind Hinweise oder Informatio-
nen über Handlungen gegen Kinder und Jugendliche oder Lebensumstände, die das leibli-
che, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder Jugendlichen gefährden, unabhängig 
davon, ob sie durch eine missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernach-
lässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder 
durch das Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. auch § 1666 BGB). 

Ebenfalls nach § 1666 BGB (vgl. auch SGB VIII) liegt eine Gefährdung vor, wenn das Wohl 
von Kindern durch Misshandlung, Vernachlässigung oder durch Missbrauch erheblich in ih-
rer Entwicklung bedroht wird oder die Einflüsse der Schädigung weiterbestehen. 

„Gefährdung ist eine gegenwärtige, in einem solchen Maß vorhandene Gefahr, dass sich 
bei einer weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit vo-
raussehen lässt." (Definition Bundesgerichtshof 1956) 

3 Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein, damit von einer Kindeswohlgefährdung auszu-
gehen ist (Troalic): 
- Die Gefährdung des Kindes muss gegenwärtig gegeben sein. 
- Die gegenwärtige und zukünftige Schädigung muss erheblich sein.  
- Die Schädigung muss sich mit ziemlicher Sicherheit vorhersehen lassen, sofern sie noch 
nicht eingetreten ist.  

Erscheinungsformen von Kindeswohlgefährdung: 
- körperliche und/oder seelische Vernachlässigung 
- seelische Misshandlung 
- körperliche Misshandlung 
- sexuelle Gewalt 

Voraussetzungen für die Wahrnehmung des Schutzauftrages:  
Unterscheidung, „ob es sich um eine bloße Nichtgewährleistung des Kindeswohls han-
delt, welche die Eltern gemäß § 27 SGB VIII zur Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung 
berechtigt, aber nicht verpflichtet oder ob eine Gefährdung des Kindes vorliegt“. 
Voraussetzungen in der Kita: 
- Auseinandersetzung im Team mit den Begriffen Kindeswohl und Kindeswohlgefähr-
dung  
Reflexion des eigenen Verständnisses auf der Grundlage der persönlichen Sozialisation 
 - Die Abwendung von Kindeswohlgefährdung hat in der Kita absolute Priorität 
- Kinderschutz wird als regulärer Bestandteil der pädagogischen Arbeit verstanden und 
wahrgenommen 
- Kooperation innerhalb des Teams zur Handlungssicherheit und zur persönlichen emotio-
nalen Entlastung  
- Entwicklung eines Handlungsleitfadens anhand dieses Ablaufverfahrens/Erstellung der 
Netzwerkkarte Kinderschutz 
- Regelmäßige Teamfortbildungen zum Thema Kinderschutz, Fallbesprechungen intern und 
mit externer Beratung 
- Kontaktpflege mit der zuständigen Kinder-, Jugend-, Familienberatungsstelle bzw. deren 
ISEF (insoweit erfahrenen Fachkraft) 
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Verfahrensschritte: Wahrnehmen  zu einer Bewertung kommen  handeln 

1. Anlass: Pädagogin/Pädagoge nimmt Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung, „ge-
wichtige Anhaltspunkte“ wahr. Die Wahrnehmungen werden mit den Beobachtungen 
der/den Kolleg/inn/en, die das Kind ebenfalls kennen, abgeglichen. Die Hinweise sind 
zu dokumentieren (konkrete Anzeichen, Häufigkeit?)  

2. Information der Einrichtungsleitung  Einrichtungsleitung informiert den Träger 
Einberufung einer Fallbesprechung, Dokumentationsunterlagen werden gesichtet  
zuständige ISEF wird informiert, Organisation einer Fallberatung durch die ER-Lei-
tung  

3. Fallberatung: beteiligt sind die Einrichtungsleitung, die/der Fallverantwortliche, pä-
dagogische Fachkräfte, die Kenntnis von der Gefährdung haben, insoweit erfahrene 
Fachkraft der zuständigen Erziehungsberatungsstelle (Beauftragung durch die/den 
Fallverantwortliche/n), event. Zuziehen von weiteren Experten im Falle von sexuel-
lem Mißbrauch, bei Suchtbelastung etc.  
Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Rahmen der Fallberatung (= gemein-
same Entscheidung Kita - ISEF)  Protokoll der Fallberatung/Dokumentationsbogen 
3.1 keine Gefährdung: Besprechung, wie das Kind und die Familie unterstützt wer-

den können, um die Entwicklungschancen zu verbessern bzw. ein Entwicklungs-
risiko zu vermeiden  Wohl des Kindes ist nicht (umfänglich) gewährleistet, Hil-
feannahme durch Eltern/Erziehungsberechtigte ist freiwillig 

3.2 Gefährdung: Erstellung eines Maßnahmenplanes (Schutzplan) und Vorbereitung 
eines Elterngesprächs (Inhalte, Methoden, Ziele), Hinwirken auf die Inanspruch-
nahme von Hilfen  ggf. Übernahme Beratung durch Erziehungsberatungsstelle  

3.3 Akute Gefährdung: Meldung an das Jugendamt (ggf. Anleitung durch ISEF) Mel-
debogen/Form der Meldung?  

4. Gefährdung  Gespräch mit den Eltern: Inhalte: Anlass und Gesprächsziel (Sorge 
um das Kind bleibt im Mittelpunkt), Klärung der (unterschiedlichen) Sichtweisen, be-
sprechen/vorstellen von Bewältigungs-/Lösungsansätzen  Festlegung der erforder-
lichen Schritte in einer schriftlichen Vereinbarung (Protokoll) 
Kontrolle der Wirkung der Hilfemaßnahmen: Beobachtung des Kindes und des 
elterlichen Verhaltens  Dokumentation 
 

5. Meldung einer akuten Gefährdung an das Jugendamt: wenn Eltern eine für die 
Abwendung der Kindeswohlgefährdung erforderlich gehaltene Hilfe ablehnen, wenn 
unmittelbare Gefahr für das Kind besteht (akute Krisensituation), vor Meldung mög-
lichst Information der Eltern (um möglichst gemeinsam mit dem Jugendamt auf An-
nahme von Hilfe hinzuwirken), es sei denn, es ist davon auszugehen, dass hier eine 
weitergehende Bedrohung für das Kind daraus erfolgt.  
Meldung unter Begleitung der ISEF vorab telefonisch, Zusendung schriftlich per Fax  
an die Allgemeine Jugend- und Familienhilfe (AJFH), ‚Fax-Nr.: 089 6221-2828 oder 
an das Vorzimmer des Kreisjugendamtes München (Jourdienst), Fax-Nr.: 089 6221-
2496..  
Bei Gefahr im Verzug (Erfordernis einer Fremdunterbringung des Kindes) außerhalb 
der Dienstzeiten des Jugendamtes geht die Meldung an die nächste Polizei-Dienst-
stelle.  
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Die Fallverantwortung, Monitoring und die Dokumentationspflicht verbleiben (bis 
Meldung/Fallübergabe an das Jugendamt) in der Kita. Die ISEF hat unterstützende, 
anleitende und beratende Funktion.   
 
 

Rehabilitierung und Aufarbeitung bei unbestätigten Verdachtsfällen 

Ein unbestätigter Verdacht erfordert eine umgehende Rehabilitation der betroffenen Person. 
Dieses Verfahren kann keine Garantie für eine vollständige Wiederherstellung bieten, je-
doch ist das Ziel stets, die Vertrauensbasis und Arbeitsfähigkeit aller Beteiligten so weit wie 
möglich wiederherzustellen. 

In der Einrichtung wird jeder Verdacht auf eine Grenzverletzung oder strafbare Handlung 
sehr ernst genommen und sorgfältig geprüft. Solange der Verdacht nicht bestätigt wurde, 
gilt das Prinzip der Unschuldsvermutung. Aus diesem Grund werden Informationen über 
den Verdachtsfall ausschließlich an einen eng begrenzten Personenkreis weitergegeben, 
um den Schutz der betroffenen Person sicherzustellen. Sollte sich im Verlauf der Überprü-
fung herausstellen, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu Unrecht beschuldigt 
wurde, trägt der Träger die Verantwortung, diese Person bestmöglich zu rehabilitieren. 

Zur Wiederherstellung der Vertrauensbasis und Arbeitsfähigkeit aller betroffenen Personen 
– sowohl der fälschlich beschuldigten Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters als auch des 
Teams – ist es wichtig, durch offene Kommunikation und authentisches Handeln ein Klima 
der gegenseitigen Achtung zu fördern. Der Arbeitgeber hat hierbei eine besondere Fürsor-
gepflicht und stellt sicher, dass die Arbeitsfähigkeit der beschuldigten Person erhalten bleibt. 

Der Träger gibt in einem solchen Fall eine offizielle Erklärung ab, in der er darlegt, dass die 
Vorwürfe umfassend geprüft und als unbegründet befunden wurden. Wurde eine Person zu 
Unrecht verdächtigt, findet ein persönliches Gespräch zwischen dem Träger und der be-
troffenen Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter statt. Dabei werden mögliche Unterstützungs-
angebote besprochen, wie zum Beispiel eine Beratung, ein Einrichtungswechsel oder die 
Begleitung bei einer beruflichen Neuorientierung. Der Träger kann zudem Eltern über das 
Ergebnis des Verdachtsfalles informieren und benennt innerhalb der Einrichtung eine An-
sprechperson, in der Regel die Einrichtungsleitung, an die sich Eltern bei Unsicherheiten 
wenden können. 

Darüber hinaus wird das Team durch geeignete Maßnahmen wie Supervision, Fachbera-
tung oder themenbezogene Schulungen unterstützt, um den Vorfall professionell aufzuar-
beiten und den Umgang mit belastenden Situationen zu stärken. Sollte es sinnvoll erschei-
nen, kann der Träger zur Förderung von Transparenz und Vertrauen einen Elternabend 
oder eine gemeinsame Versammlung mit Eltern, Träger und Gemeinde einberufen, um über 
den Prozess der Klärung zu informieren. In manchen Fällen kann auch die Benennung eines 
externen Ansprechpartners des Trägers hilfreich sein, insbesondere dann, wenn das Ver-
trauensverhältnis zur Einrichtung zeitweise beeinträchtigt ist. 
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Auch die Situation der Erziehungsberechtigten wird berücksichtigt. In einem geschützten 
Rahmen kann ein Gespräch zwischen allen beteiligten Personen – bei Bedarf unter Einbe-
ziehung einer Fachstelle – stattfinden, um Missverständnisse auszuräumen und das Ver-
trauen wiederherzustellen. Dabei sollte stets darauf geachtet werden, dass der Kreis der 
Beteiligten sensibel und situationsangemessen gewählt wird. Zudem wird geprüft, ob das 
Betreuungsverhältnis weiterhin fortgesetzt werden kann oder ob ein Wechsel der Einrich-
tung beziehungsweise eine Vertragsauflösung im Einvernehmen sinnvoll ist. 

Ziel all dieser Maßnahmen ist es, die Würde und Integrität der zu Unrecht beschuldigten 
Person zu wahren, das Vertrauen innerhalb des Teams sowie zwischen Eltern, Träger und 
Einrichtung wiederherzustellen und die Einrichtung als Ganzes zu schützen. 

 

5. Netzwerkkarte 
 

Institution Name Telefon Erreichbarkeit Email 
Trägervertreter/in 
Fachbereichsleitung 
 
 

Susanne Schro-
eder 
Thomas Kroll 

089/67208722 
089/67208720 

07.00 – 17.00 Uhr Susanne.schr
oeder@awo-
kvmucl.de; 

Polizeiinspektion 
Oberschleißheim 
 

 110 
089/315640 

24 Stunden 
 

 

 

Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendlichen in Garching 
Römerhofweg 12 
85748 Garching 
Tel. 089/3294630 
 
Frauenhilfe München 
Beratungsstelle 
Winzererstr. 47 
80797 München 
Tel. 089/3582810 
 
AMYNA e.V. – Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt 
Mariahilfplatz 9 
81541 München 
Tel. 089/8905745-131 
E-Mail: info@amyna.de  
 
Allgemeine Jugend- und Familienhilfe des Kreisjugendamtes 
Für Garching zuständige Sozialpädagogen: 
 
Frau Weisheit (Buchstabe A-F)    Frau Rieß (Buchstabe G-N) 
E-Mail: WeisheitA@lra-m.bayern.de    E-Mail: RiessT@lra-m.bayern.de 
Tel: 089 / 6221-2772      Tel: 089 / 6221-1294 

mailto:Susanne.schroeder@awo-kvmucl.de
mailto:Susanne.schroeder@awo-kvmucl.de
mailto:Susanne.schroeder@awo-kvmucl.de
mailto:WeisheitA@lra-m.bayern.de
mailto:RiessT@lra-m.bayern.de
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Frau Riedle (Buchstabe O-S)     Frau Braun (Buchstabe T-U) 
E-Mail: RiedleK@lra-m.bayern.de     E-Mail: BraunV@lra-m.bayern.de 
Tel: 089 / 6221-2878      Tel: 089 / 6221-1175 
 
 
Herr Rilling (Buchstabe V-Z) 
E-Mail: RillingM@lra-m.bayern.de  
Tel: 089 / 6221-2376  
 

6. Erstellung und Fortschreibung 
 

Das Schutzkonzept des Kinderhauses „Regenbogenvilla“ wird regelmäßig, mindestens alle 2 Jahre 
überprüft und bei Änderungen fortgeschrieben. Es wurde vom pädagogischen Team des Kinderhau-
ses unter Federführung der Einrichtungsleitung Elke Köbl erarbeitet. 

Die Überarbeitung des Schutzkonzeptes erfolgte im Herbst 2024. 

Stand Dezember 2024 

mailto:RiedleK@lra-m.bayern.de
mailto:BraunV@lra-m.bayern.de
mailto:RillingM@lra-m.bayern.de
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Anhang: 

Verhaltenskodex und Regelungen zum Schutz von Kindern innerhalb 
der Kindertageseinrichtung 

Pädagogische Mitarbeiter*innen in Kitas des AWO Kreisverbandes München-Land e.V. sind in der 
Verpflichtung nach einem auf die Kinderrechte zurückzuführenden Verhaltenskodex zu handeln 
und sich zum Schutz der Kinder in den Einrichtungen an folgende Regelungen zu halten: 

Verhaltenskodex für Kita-Mitarbeiter*innen* 
1. Ich verpflichte mich, die Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt 
und Machtmißbrauch zu schützen. 
2. Ich respektiere die Intimsphäre und die individuelle Grenzempfindung eines jeden Kin-
des und achte sein spezifisches Schamgefühl. 
3. Ich verzichte auf verbales und nonverbales abwertendes und ausgrenzendes Verhalten 
und beziehe aktiv Stellung gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexisti-
sches Verhalten. 
4. Ich respektiere die Meinung, den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller Gruppenmit-
glieder und begegne ihnen mit Wertschätzung und Achtung. 
5. In gemeinsamer Verantwortung mit den Eltern unterstütze ich jedes Kind in seiner Ent-
wicklung und biete ihm die Möglichkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwert und die Fähigkeit 
zur Selbstbestimmung zu entfalten. Dazu gehören der Umgang mit Sexualität und das 
Recht, klare Grenzen zu setzen und Unterstützung bei deren Durchsetzung zu erhalten. 
6. Ich ermutige Kinder dazu, sich mit ihren Anliegen an Erwachsene zu wenden, denen sie 
vertrauen und ihnen zu erzählen, in welchen Situationen sie sich unwohl, übergangen oder 
bedrängt fühlen. 
7. Ich verpflichte mich, Hinweise und Beschwerden von Kollegen*innen, Eltern, Praktikan-
ten*innen ernst zu nehmen und ihnen nachzugehen. 
8. Ich spreche Kollegen*innen auf Situationen an, die mit dem Verhaltenskodex nicht in 
Einklang stehen bzw. bringe diese anonymisiert im Team ein und trage damit dazu bei, Re-
flexions- und Kritikfähigkeit sowie die Bereitschaft zur Veränderung zu fördern. 

 
* nach „Verhaltenskodex für Mitarbeiter*innen“ in: Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Ein-
richtungen, S. 9, Der Paritätische Gesamtverband, 2015 
 

Regelungen des Trägers zur Prävention 
von Machtmissbrauch in Kitas 

 

Regelung Konkrete Anwendung/konkretes Verhalten 
1. Keine privaten Geschenke an einzelne 
Kinder 

Mitarbeiter*innen verzichten generell da-
rauf, einzelne Kinder zu beschenken und sie 
dadurch emotional an sich zu binden und 
vor anderen hervorzuheben. 

2. Mitarbeiter*innen begegnen den Kindern 
in ihrer professionellen Rolle als Päda-
goge*in 

2.1 Respektvolle und wertschätzende Inter-
aktion mit den Kindern 
Der Umgang mit den Kindern richtet sich 
nach den zehn Leitlinien zur Ethik pädago-
gischer Beziehungen (Reckahner Reflexio-
nen) 
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2.2 Professionelle Beziehungsgestaltung 
Kinder werden mit ihrem Namen und nicht 
mit Kosenamen angesprochen 
Das Bedürfnis nach Nähe und Körperkon-
takt geht immer vom Kind aus und wird in 
einer dem Alter und der Situation angemes-
senen Weise beantwortet. 
Der Begriff „Liebe“ ist in der Beziehung zu 
Kindern tabu und dem exklusiven Umgang 
zwischen Eltern und Kindern vorbehalten. 
Private Kontakte zu Kindern der Kita sind 
möglichst zu vermeiden, um keine diffusen 
emotionalen Bindungen und Loyalitäten zu 
erzeugen, bei Freundschaft/Nachbarschaft 
von Familien sind diese transparent zu ge-
stalten. 
Niemand, der in der Kita beschäftigt ist, darf 
einen Babysitterdienst bei Kindern aus der 
eigenen Kita anbieten.  

3. Den Eltern gegenüber wahren Mitarbei-
ter*innen die professionelle Distanz 

Mit den Eltern ist besprochen, dass es sich 
zwischen ihnen und den Kita-Mitarbei-
ter*innen um Arbeitskontakte und keine pri-
vaten Beziehungen handelt und deshalb das 
„Sie“ die generelle Ansprechformel ist (al-
lenfalls „Sie“ und Vorname). 
Sollten zuvor bereits freundschaftliche Kon-
takte zwischen Kita-MA und Kita-Eltern be-
standen haben, wird das als Ausnahme de-
klariert und der Hintergrund erklärt. 
Bei Freundschaftskontakten zwischen Mitar-
beiter- und Kita-Kindern ist für Klarheit zu 
den Begegnungsebenen zwischen Eltern zu 
schaffen (klares Ansprechen bei Kindern 
und zwischen Eltern) 
Die Interaktion zwischen Kita-MA und El-
tern ist freundlich und partnerschaftlich und 
von der gemeinsamen Verantwortung für 
das Kind geprägt 
Eventuelle „verbale Übergriffe“ von Eltern 
werden aus dem beruflichen Verständnis als 
professioneller Dienstleister beantwortet  

4. Das Fotografieren von Kindern mit priva-
ten Kameras und Mobiltelefonen ist unter-
sagt.  

Regelungen zum Mitführen von privaten 
Mobiltelefonen durch die Kita-MA in Aus-
nahmefällen werden von der jeweiligen Kita 
getroffen 

5. Arbeitssituation: ein*e Pädagogen*in mit 
einem einzelnen Kind oder einer Klein-
gruppe 

Das räumliche Setting ist so, dass Einsicht-
nahme durch Kollegen*innen möglich ist 
(offene Tür, Sichtfenster) und/oder die Ver-
einbarung besteht, dass jederzeit jemand den 
Raum betreten könnte 
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6. Keine „Sonderaktivitäten“ mit einzelnen 
Kindern 

Unterlassung von speziellen Aktionen mit 
meist den gleichen Kindern und Herstellen 
einer herausgehobenen Situation 

7. Keine individuell vereinbarten Geheim-
nisse zwischen MA und Kindern 

Mitarbeiter*innen verpflichten keine Kinder 
zu einer Geheimhaltung von Situationen, In-
formationen oder etwas, was ihnen pas-
siert/widerfahren ist. Wenn es um etwas 
geht, das z. B. Eltern oder Kollegen*innen 
noch nicht mitgeteilt werden soll, sprechen 
alle MA von einer „Überraschung“. Als Un-
terscheidung zum „Geheimnis“ hat die 
„Überraschung“ immer die „Auflösung/Of-
fenbarung“. 

8. Keine (unbesprochene, intransparente) 
medizinische Behandlung von Kindern 
durch einzelne MA 

Medizinische Behandlungen von Kindern in 
der Kita sind grundsätzlich untersagt. Aus-
nahmen bestehen, wenn akute gesundheitli-
che Gefahr besteht (Fieberschübe bei Klein-
kindern, akute Ansteckungsgefahr), die In-
tervention wird sachgerecht ausgeführt, ist 
mit den Eltern vereinbart und erfolgt nie-
mals im Einzelkontakt mit dem Kind. 

 

Ich verpflichte mich auf den Verhaltenskodex und halte die Regelungen zur Prävention von Macht-
missbrauch ein.  

 

Datum, Unterschrift                                                       Name des*der Mitarbeiters*in 
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Regelungen der Kita für einrichtungsbe-
zogene „Risikosituationen“ 
(zu ergänzen, falls in der Kita weitere Ri-
sikosituationen identifiziert werden) 

Altersgruppe, Einrichtungstyp, räumliche 
Situation (bearbeiten falls zutreffend) 

Keine unangemessenen Konsequenzen/ 
Sanktionen (Strafen) für Kinder 

• Keine unangemessene Separierung 
(z. B. allein im extra Raum, Gang) 

• Dauerhafter Entzug von Rechten (z. 
B. der Besuch im Ballbad/Turnraum 
wird verboten) 

Klare Regelungen treffen für die Wickelsitu-
ation und pflegerische Maßnahmen (z. B. 
Eincremen) 

Siehe Auflistung 

Klare Regelungen treffen für die Hilfe beim 
Toilettengang  

• Die Intimsphäre des Einzelnen wird 
gewahrt (z. B. beim Einnässen). 

• Hilfe wird im Vorfeld angeboten. 
• Auf Hygienemaßnahmen wird ge-

achtet. 
Regelungen für Verhalten in der Schlafens-/ 
Ruhesituation 

Siehe Auflistung 

Regelungen für Rückzugsräume wie 
Snoozelen-Raum, Kuschelecken, Hausauf-
gabenräume, Nebenräume 

• So viel Aufsicht wie nötig – so viel 
Freiraum wie möglich 

• Das pädagogische Personal achtet 
auf die Einhaltung der vereinbarten 
Regeln. 

• Einzel- oder Kleingruppenangebote 
finden in Räumen mit einsehbaren 
Türen statt bzw. sie können jederzeit 
betreten werden. 

• Kolleg*innen wissen grundsätzlich 
über den Aufenthaltsort untereinan-
der Bescheid. 

 
Weitere Regelungsbedarfe falls zutreffend: 
Gartenzeit, Plantschbecken 
 

• Die Intimsphäre des Einzelnen wird 
gewahrt. 

• Jedes Kind hat Badekleidung/ 
-windel an. 

• Geschützte Umzugsmöglichkeit 
• Eine Aufsicht ist ununterbrochen ge-

währleistet (dies gilt für alle Wasser-
quellen), auch bei Nichtnutzung. 

• Hilfestellung beim Eincremen mit 
Sonnencreme 

• Das pädagogische Personal zieht 
sich getrennt von den Kindern um 
und achtet auf angemessene Klei-
dung (z. B. Wasserspiele). 
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Wickelsituation in der Kinderkrippe: 

• Neue Kolleg*innen, FSJ-Praktikant*innen wickeln erst nach der Einarbeitungsphase 
und nach ausdrücklichem Einverständnis der Gruppenleitung; eine genaue Einwei-
sung durch die Gruppenkolleg*innen ist Voraussetzung (vgl. Schutzkonzept 3.2.2).  

• Vor dem Wickeln das Einverständnis des Kindes einholen; die Mithilfe des Kindes 
wird altersentsprechend eingefordert. 

• Papierwickelunterlage und Einmalhandhandschuhe verwenden 
• Das Kind darf selbstständig auf und vom Wickeltisch klettern – unter Aufsicht! 
• Alle Tätigkeiten werden verbal angekündigt bzw. begleitet; alle Körperteile werden 

richtig benannt. 

• Das pädagogische Personal achtet 
darauf, dass die Kinder wettergerecht 
angezogen bzw. geschützt sind. Das 
Alter der Kinder wird dabei berück-
sichtigt. 

• Bei sehr hohem UV-Index wird da-
rauf geachtet, dass die Krippenkinder 
nicht während der Mittagshitze raus-
gehen und die Kiga-/Hortkinder sich 
überwiegend im Schatten aufhalten.  

Hort • Gemeinsam mit den Kinder Regeln 
für den Weg von der Schule zum 
Hort vereinbaren und einüben. 

• Hortsprecher unterstützen, falls Hilfe 
benötigt wird. 

Sonstiges • Altersentsprechende Gespräche mit 
den Kindern 

• Keine privaten Dienstleistungen (z. 
B. Nachhilfe, Babysitten) durch das 
pädagogische Personal 

• Keine Fortsetzung der Kontakte im 
privaten Bereich – weder persönlich 
noch über soziale Medien (z. B. Fa-
cebook, WhatsApp) 

• Das private Handy darf während der 
Arbeitszeit nicht genutzt werden 
(Ausnahme bei Ausflügen) 

• Es dürfen keine Fotos/Videos aus der 
Einrichtung veröffentlicht werden, 
z.B. soziale Medien, Zeitung etc. 

• Keine privaten Geldgeschäfte mit 
den Familien der Einrichtung 

• Vor Dienstbeginn Hände waschen 
• Praktische und wettergerechte Klei-

dung 
• Am Telefon mit Namen und Grup-

pennamen melden 
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• Im Rahmen der individuellen Sauberkeitsentwicklung wird den Kindern während 
dem Wickeln ein Toilettengang angeboten. Dieser wird ggf. entsprechend begleitet.  

• Das Kind entscheidet, ob es eingecremt werden möchte; die Creme wird auf den 
Handschuh gedrückt, gezeigt und dann erst aufgetragen. 

• Das Kind wird aufgefordert, Hände zu waschen. 
• Der Wickelplatz und die Handschuhe werden desinfiziert; bei Stuhlgang/Creme 

werden die Handschuhe gewechselt. 
• Nach Wickelende wäscht und desinfiziert das pädagogische Personal seine Hände. 

 

Schlaf- und Ruhesituation in der Kinderkrippe/Kindergarten: 

• In einer entspannten Atmosphäre werden die Kinder beim Ruhen/Schlafen von ver-
trauten Pädagog*innen begleitet. 

• Schlaf-/Ruhegewohnheiten werden berücksichtigt (z. B. Schnuller, Kuscheltier, mit 
oder ohne Schlafanzug). 

• Die Nähe ermöglichen, die für beide Seiten in Ordnung ist. 
• Sanftes Aufwecken (z. B. Vorhänge aufziehen, beruhigendes Ansprechen) 

 

Abholsituation: 

Sollte ein Kind nicht von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden, bedarf es immer 
einer schriftlichen Vollmacht (einmalig über die App Kikom oder dauerhaft anhand des ent-
sprechenden AWO-Formulares). Die Identität des Abholberechtigten muss anhand eines 
Lichtbildausweises geprüft werden, auch ggf. bei einem Elternteil, welches noch nicht be-
kannt ist.  

 

Ich verpflichte mich, die für unsere Kita getroffenen Regelungen einzuhalten. 

 

 

Datum, Unterschrift                                                       Name des*der Mitarbeiters*in 
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